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2. Abschnitt Begründung des Wohnungseigentums 
 
§ 10 Allgemeine Grundsätze 
(1) Das Verhältnis der Wohnungseigentümer untereinander bestimmt sich nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und, soweit dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Gemeinschaft. Die Woh-
nungseigentümer können von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Vereinbarun-
gen treffen, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist. 
(2) Vereinbarungen, durch die die Wohnungseigentümer ihr Verhältnis untereinander in Er-
gänzung oder Abweichung von Vorschriften dieses Gesetzes regeln, sowie die Abänderung 
oder Aufhebung solcher Vereinbarungen wirken gegen den Sondernachfolger eines Woh-
nungseigentümers nur, wenn sie als Inhalt des Sondereigentums im Grundbuch eingetragen 
sind. 
(3) Beschlüsse der Wohnungseigentümer gemäß § 23 und Entscheidungen des Richters ge-
mäß § 43 bedürfen zu ihrer Wirksamkeit gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigen-
tümers nicht der Eintragung in das Grundbuch. 
(4) Rechtshandlungen in Angelegenheiten, über die nach diesem Gesetz oder nach einer 
Vereinbarung der Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit beschlossen werden kann, 
wirken, wenn sie auf Grund eines mit solcher Mehrheit gefaßten Beschlusses vorgenommen 
werden, auch für und gegen die Wohnungseigentümer, die gegen den Beschluß gestimmt 
oder an der Beschlußfassung nicht mitgewirkt haben. 
 
§ 11 Unauflöslichkeit der Gemeinschaft 
(1) Kein Wohnungseigentümer kann die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Dies gilt 
auch für eine Aufhebung aus wichtigem Grund. Eine abweichende Vereinbarung ist nur für 
den Fall zulässig, daß das Gebäude ganz oder teilweise zerstört wird und eine Verpflichtung 
zum Wiederaufbau nicht besteht. 
(2) Das Recht eines Pfändungsgläubigers (§ 751 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie das im 
Insolvenzverfahren bestehende Recht (§ 84 Abs. 2 der Insolvenzordnung), die Aufhebung der 
Gemeinschaft zu verlangen, ist ausgeschlossen. 
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§ 12 Veräußerungsbeschränkung 
(1) Als Inhalt des Sondereigentums kann vereinbart werden, daß ein Wohnungseigentümer 
zur Veräußerung seines Wohnungseigentums der Zustimmung anderer Wohnungseigentümer 
oder eines Dritten bedarf. 
(2) Die Zustimmung darf nur aus einem wichtigen Grunde versagt werden. Durch Vereinba-
rung gemäß Absatz 1 kann dem Wohnungseigentümer darüber hinaus für bestimmte Fälle ein 
Anspruch auf Erteilung der Zustimmung eingeräumt werden. 
(3) Ist eine Vereinbarung gemäß Absatz 1 getroffen, so ist eine Veräußerung des Wohnungs-
eigentums und ein Vertrag, durch den sich der Wohnungseigentümer zu einer solchen Ver-
äußerung verpflichtet, unwirksam, solange nicht die erforderliche Zustimmung erteilt ist. Einer 
rechtsgeschäftlichen Veräußerung steht eine Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung 
oder durch den Insolvenzverwalter gleich. 
 
§ 13 Rechte des Wohnungseigentümers 
(1) Jeder Wohnungseigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegen-
stehen, mit den im Sondereigentum stehenden Gebäudeteilen nach Belieben verfahren, 
insbesondere diese bewohnen, vermieten, verpachten oder in sonstiger Weise nutzen, und 
andere von Einwirkungen ausschließen. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist zum Mitgebrauch des gemeinschaftlichen Eigentums 
nach Maßgabe der §§ 14, 15 berechtigt. An den sonstigen Nutzungen des gemeinschaftli-
chen Eigentums gebührt jedem Wohnungseigentümer ein Anteil nach Maßgabe des § 16. 
 
§ 14 Pflichten des Wohnungseigentümers 
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet: 
1. die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile so instand zu halten und von diesen 

sowie von dem gemeinschaftlichen Eigentum nur in solcher Weise Gebrauch zu ma-
chen, daß dadurch keinem der anderen Wohnungseigentümer über das bei einem ge-
ordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus ein Nachteil erwächst;  

2. für die Einhaltung der in Nummer 1 bezeichneten Pflichten durch Personen zu sorgen, die 
seinem Hausstand oder Geschäftsbetrieb angehören oder denen er sonst die Benutzung 
der in Sonder - oder Miteigentum stehenden Grundstücks- oder Gebäudeteile überläßt;  

3. Einwirkungen auf die im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile und das gemein-
schaftliche Eigentum zu dulden, soweit sie auf einem nach Nummer 1, 2 zulässigen Ge-
brauch beruhen;  

4. das Betreten und die Benutzung der im Sondereigentum stehenden Gebäudeteile zu 
gestatten, soweit dies zur Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Ei-
gentums erforderlich ist; der hierdurch entstehende Schaden ist zu ersetzen. 

 
§ 15 Gebrauchsregelung 
(1) Die Wohnungseigentümer können den Gebrauch des Sondereigentums und des gemein-
schaftlichen Eigentums durch Vereinbarung regeln. 
(2) Soweit nicht eine Vereinbarung nach Absatz 1 entgegensteht, können die Wohnungsei-
gentümer durch Stimmenmehrheit einen der Beschaffenheit der im Sondereigentum stehen-
den Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechenden ordnungsmäßi-
gen Gebrauch beschließen. 
(3) Jeder Wohnungseigentümer kann einen Gebrauch der im Sondereigentum stehenden 
Gebäudeteile und des gemeinschaftlichen Eigentums verlangen, der dem Gesetz, den Ver-
einbarungen und Beschlüssen und, soweit sich die Regelung hieraus nicht ergibt, dem Inter-
esse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht. 
 
§ 16 Nutzungen, Lasten und Kosten 
(1) Jedem Wohnungseigentümer gebührt ein seinem Anteil entsprechender Bruchteil der 
Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigentums. Der Anteil bestimmt sich nach dem gemäß § 
47 der Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragenen Verhältnis der Miteigentumsanteile. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist den anderen Wohnungseigentümern gegenüber ver-
pflichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums sowie die Kosten der Instandhaltung, 
Instandsetzung, sonstigen Verwaltung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemein-
schaftlichen Eigentums nach dem Verhältnis seines Anteils (Absatz 1 Satz 2) zu tragen. 
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(3) Ein Wohnungseigentümer, der einer Maßnahme nach § 22 Abs. 1 nicht zugestimmt hat, ist 
nicht berechtigt, einen Anteil an Nutzungen, die auf einer solchen Maßnahme beruhen, zu 
beanspruchen; er ist nicht verpflichtet, Kosten, die durch eine solche Maßnahme verursacht 
sind, zu tragen. 
(4) Zu den Kosten der Verwaltung im Sinne des Absatzes 2 gehören insbesondere Kosten ei-
nes Rechtsstreits gemäß § 18 und der Ersatz des Schadens im Falle des § 14 Nr. 4. 
(5) Kosten eines Verfahrens nach § 43 gehören nicht zu den Kosten der Verwaltung im Sinne 
des Absatzes 2. 
 
§ 17 Anteil bei Aufhebung der Gemeinschaft 
Im Falle der Aufhebung der Gemeinschaft bestimmt sich der Anteil der Miteigentümer nach 
dem Verhältnis des Wertes ihrer Wohnungseigentumsrechte zur Zeit der Aufhebung der Ge-
meinschaft. Hat sich der Wert eines Miteigentumsanteils durch Maßnahmen verändert, de-
nen der Wohnungseigentümer gemäß § 22 Abs. 1 nicht zugestimmt hat, so bleibt eine solche 
Veränderung bei der Berechnung des Wertes dieses Anteils außer Betracht. 
 
§ 18 Entziehung des Wohnungseigentums 
(1) Hat ein Wohnungseigentümer sich einer so schweren Verletzung der ihm gegenüber an-
deren Wohnungseigentümern obliegenden Verpflichtungen schuldig gemacht, daß diesen 
die Fortsetzung der Gemeinschaft mit ihm nicht mehr zugemutet werden kann, so können die 
anderen Wohnungseigentümer von ihm die Veräußerung seines Wohnungseigentums ver-
langen. 
(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 liegen insbesondere vor, wenn 
der Wohnungseigentümer trotz Abmahnung wiederholt gröblich gegen die ihm nach § 14 
obliegenden Pflichten verstößt;  
der Wohnungseigentümer sich mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen zur Lasten - und Ko-
stentragung (§ 16 Abs. 2) in Höhe eines Betrages, der drei vom Hundert des Einheitswertes 
seines Wohnungseigentums übersteigt, länger als drei Monate in Verzug befindet. 
(3) Über das Verlangen nach Absatz 1 beschließen die Wohnungseigentümer durch Stim-
menmehrheit. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von mehr als der Hälfte der stimmberech-
tigten Wohnungseigentümer. Die Vorschriften des § 25 Abs. 3, 4 sind in diesem Falle nicht an-
zuwenden. 
(4) Der in Absatz 1 bestimmte Anspruch kann durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer 
nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 
 
§ 19 Wirkung des Urteils 
(1) Das Urteil, durch das ein Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigen-
tums verurteilt wird, ersetzt die für die freiwillige Versteigerung des Wohnungseigentums und 
für die Übertragung des Wohnungseigentums auf den Ersteher erforderlichen Erklärungen. 
Aus dem Urteil findet zugunsten des Erstehers die Zwangsvollstreckung auf Räumung und 
Herausgabe statt. Die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung gelten entsprechend. 
(2) Der Wohnungseigentümer kann im Falle des § 18 Abs. 2 Nr. 2 bis zur Erteilung des Zuschlags 
die in Absatz 1 bezeichnete Wirkung des Urteils dadurch abwenden, daß er die Verpflichtun-
gen, wegen deren Nichterfüllung er verurteilt ist, einschließlich der Verpflichtung zum Ersatz 
der durch den Rechtsstreit und das Versteigerungsverfahren entstandenen Kosten sowie die 
fälligen weiteren Verpflichtungen zur Lasten- und Kostentragung erfüllt. 
(3) Ein gerichtlicher oder vor einer Gütestelle geschlossener Vergleich, durch den sich der 
Wohnungseigentümer zur Veräußerung seines Wohnungseigentums verpflichtet, steht dem in 
Absatz 1 bezeichneten Urteil gleich. 
 
3. Abschnitt Verwaltung 
 

§ 20 Gliederung der Verwaltung 
(1) Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums obliegt den Wohnungseigentümern 
nach Maßgabe der §§ 21 bis 25 und dem Verwalter nach Maßgabe der §§ 26 bis 28, im Falle 
der Bestellung eines Verwaltungsbeirats auch diesem nach Maßgabe des § 29. 
(2) Die Bestellung eines Verwalters kann nicht ausgeschlossen werden. 
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§ 21 Verwaltung durch die Wohnungseigentümer 
(1) Soweit nicht in diesem Gesetz oder durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer etwas 
anderes bestimmt ist, steht die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums den Woh-
nungseigentümern gemeinschaftlich zu. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, ohne Zustimmung der anderen Wohnungsei-
gentümer die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung eines dem gemeinschaftlichen 
Eigentum unmittelbar drohenden Schadens notwendig sind. 
(3) Soweit die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums nicht durch Vereinbarung der 
Wohnungseigentümer geregelt ist, können die Wohnungseigentümer eine der Beschaffenheit 
des gemeinschaftlichen Eigentums entsprechende ordnungsgemäße Verwaltung durch 
Stimmenmehrheit beschließen. 
(4) Jeder Wohnungseigentümer kann eine Verwaltung verlangen, die den Vereinbarungen 
und Beschlüssen und, soweit solche nicht bestehen, dem Interesse der Gesamtheit der Woh-
nungseigentümer nach billigem Ermessen entspricht. 
(5) Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer ent-
sprechenden Verwaltung gehört insbesondere: 
die Aufstellung einer Hausordnung,  
die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums;  
die Feuerversicherung des gemeinschaftlichen Eigentums zum Neuwert sowie die angemes-
sene Versicherung der Wohnungseigentümer gegen Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht;  
die Ansammlung einer angemessenen Instandhaltungsrückstellung;  
die Aufstellung eines Wirtschaftsplans (§ 28);  
die Duldung aller Maßnahmen, die zur Herstellung einer Fernsprechteilnehmereinrichtung, 
einer Rundfunkempfangsanlage oder eines Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines 
Wohnungseigentümers erforderlich sind. 
 (6) Der Wohnungseigentümer, zu dessen Gunsten eine Maßnahme der in Absatz 5 Nr. 6 be-
zeichneten Art getroffen wird, ist zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflich-
tet. 
 
§ 22 Besondere Aufwendungen, Wiederaufbau 
(1) Bauliche Veränderungen und Aufwendungen, die über die ordnungsmäßige Instandhal-
tung oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, können nicht 
gemäß § 21 Abs. 3 beschlossen oder gemäß § 21 Abs. 4 verlangt werden. Die Zustimmung 
eines Wohnungseigentümers zu solchen Maßnahmen ist insoweit nicht erforderlich, als durch 
die Veränderung dessen Rechte nicht über das in § 14 bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt 
werden. 
(2) Ist das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört und ist der Schaden nicht 
durch eine Versicherung oder in anderer Weise gedeckt, so kann der Wiederaufbau nicht 
gemäß § 21 Abs. 3 beschlossen oder gemäß § 21 Abs. 4 verlangt werden. 
 
§ 23 Wohnungseigentümerversammlung 
(1) Angelegenheiten, über die nach diesem Gesetz oder nach einer Vereinbarung der Woh-
nungseigentümer die Wohnungseigentümer durch Beschluß entscheiden können, werden 
durch Beschlußfassung in einer Versammlung der Wohnungseigentümer geordnet. 
 
(2) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Einberufung 
bezeichnet ist. 
(3) Auch ohne Versammlung ist ein Beschluß gültig, wenn alle Wohnungseigentümer ihre Zu-
stimmung zu diesem Beschluß schriftlich erklären. 
(4) Ein Beschluß ist nur ungültig, wenn er gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 4 für ungültig erklärt ist. Der 
Antrag auf eine solche Entscheidung kann nur binnen eines Monats seit der Beschlußfassung 
gestellt werden, es sei denn, daß der Beschluß gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, auf de-
ren Einhaltung rechtswirksam nicht verzichtet werden kann. 
 
§ 24 Einberufung, Vorsitz, Niederschrift 
(1) Die Versammlung der Wohnungseigentümer wird von dem Verwalter mindestens einmal 
im Jahre einberufen. 
(2) Die Versammlung der Wohnungseigentümer muß von dem Verwalter in den durch Ver-
einbarung der Wohnungseigentümer bestimmten Fällen, im übrigen dann einberufen wer-
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den, wenn dies schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe von mehr als einem 
Viertel der Wohnungseigentümer verlangt wird. 
(3) Fehlt ein Verwalter oder weigert er sich pflichtwidrig, die Versammlung der Wohnungsei-
gentümer einzuberufen, so kann die Versammlung auch, falls ein Verwaltungsbeirat bestellt 
ist, von dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter einberufen werden. 
(4) Die Einberufung erfolgt in Textform. Die Frist der Einberufung soll, sofern nicht ein Fall be-
sonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens eine Woche betragen. 
(5) Den Vorsitz in der Wohnungseigentümerversammlung führt, sofern diese nichts anderes 
beschließt, der Verwalter. 
(6) Über die in der Versammlung gefaßten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und einem Wohnungseigentümer und, falls ein Verwal-
tungsbeirat bestellt ist, auch von dessen Vorsitzenden oder seinem Vertreter zu unterschrei-
ben. Jeder Wohnungseigentümer ist berechtigt, die Niederschriften einzusehen. 
 
§ 25 Mehrheitsbeschluß 
(1) Für die Beschlußfassung in Angelegenheiten, über die die Wohnungseigentümer durch 
Stimmenmehrheit beschließen, gelten die Vorschriften der Absätze 2 bis 5. 
(2) Jeder Wohnungseigentümer hat eine Stimme. Steht ein Wohnungseigentum mehreren 
gemeinschaftlich zu, so können sie das Stimmrecht nur einheitlich ausüben. 
(3) Die Versammlung ist nur beschlußfähig, wenn die erschienenen stimmberechtigten Woh-
nungseigentümer mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile, berechnet nach der im 
Grundbuch eingetragenen Größe dieser Anteile, vertreten. 
(4) Ist eine Versammlung nicht gemäß Absatz 3 beschlußfähig, so beruft der Verwalter eine 
neue Versammlung mit dem gleichen Gegenstand ein. Diese Versammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Höhe der vertretenen Anteile beschlußfähig; hierauf ist bei der Einberufung hin-
zuweisen. 
(5) Ein Wohnungseigentümer ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vor-
nahme eines auf die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums bezüglichen Rechtsge-
schäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits der anderen Woh-
nungseigentümer gegen ihn betrifft oder wenn er nach § 18 rechtskräftig verurteilt ist. 
 
§ 26 Bestellung und Abberufung des Verwalters 
(1) Über die Bestellung und Abberufung des Verwalters beschließen die Wohnungseigentü-
mer mit Stimmenmehrheit. Die Bestellung darf auf höchstens fünf Jahre vorgenommen wer-
den. Die Abberufung des Verwalters kann auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes be-
schränkt werden. Andere Beschränkungen der Bestellung oder Abberufung des Verwalters 
sind nicht zulässig. 
(2) Die wiederholte Bestellung ist zulässig; sie bedarf eines erneuten Beschlusses der Woh-
nungseigentümer, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der Bestellungszeit gefaßt werden kann. 
(3) Fehlt ein Verwalter, so ist ein solcher in dringenden Fällen bis zur Behebung des Mangels 
auf Antrag eines Wohnungseigentümers oder eines Dritten, der ein berechtigtes Interesse an 
der Bestellung eines Verwalters hat, durch den Richter zu bestellen. 
(4) Soweit die Verwaltereigenschaft durch eine öffentlich beglaubigte Urkunde nachgewie-
sen werden muß, genügt die Vorlage einer Niederschrift über den Bestellungsbeschluß, bei 
der die Unterschriften der in § 24 Abs. 6 bezeichneten Personen öffentlich beglaubigt sind. 
 
§ 27 Aufgaben und Befugnisse des Verwalters 
Der Verwalter ist berechtigt und verpflichtet: 

1. Beschlüsse der Wohnungseigentümer durchzuführen und für die Durchführung der 
Hausordnung zu sorgen;  

2. die für die ordnungsmäßige Instandhaltung und Instandsetzung des gemeinschaftli-
chen Eigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen;  

3. in dringenden Fällen sonstige zur Erhaltung des gemeinschaftlichen Eigentums erfor-
derliche Maßnahmen zu treffen;  

4. gemeinschaftliche Gelder zu verwalten. 
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Der Verwalter ist berechtigt, im Namen aller Wohnungseigentümer und mit Wirkung für und 
gegen sie: 

1. Lasten- und Kostenbeiträge, Tilgungsbeträge und Hypothekenzinsen anzufordern, in 
Empfang zu nehmen und abzuführen, soweit es sich um gemeinschaftliche Angel e-
genheiten der Wohnungseigentümer handelt;  

2. alle Zahlungen und Leistungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die mit der lau-
fenden Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums zusammenhängen; 

3. Willenserklärungen und Zustellungen entgegenzunehmen, soweit sie an alle Woh-
nungseigentümer in dieser Eigenschaft gerichtet sind;  

4. Maßnahmen zu treffen, die zur Wahrung einer Frist oder zur Abwendung eines sonsti-
gen Rechtsnachteils erforderlich sind; 

5. Ansprüche gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, sofern er hierzu durch 
Beschluß der Wohnungseigentümer ermächtigt ist;  

6. die Erklärungen abzugeben, die zur Vornahme der in § 21 Abs. 5 Nr. 6 bezeichneten 
Maßnahmen erforderlich sind. 

(3) Die dem Verwalter nach den Absätzen 1, 2 zustehenden Aufgaben und Befugnisse kön-
nen durch Vereinbarung der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt werden. 
(4) Der Verwalter ist verpflichtet, Gelder der Wohnungseigentümer von seinem Vermögen 
gesondert zu halten. Die Verfügung über solche Gelder kann von der Zustimmung eines 
Wohnungseigentümers oder eines Dritten abhängig gemacht werden. 
(5) Der Verwalter kann von den Wohnungseigentümern die Ausstellung einer Vollmachtsur-
kunde verlangen, aus der der Umfang seiner Vertretungsmacht ersichtlich ist. 
 
§ 28 Wirtschaftsplan, Rechnungslegung 
Der Verwalter hat jeweils für ein Kalenderjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirt-
schaftsplan enthält:  

1. die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bei der Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums;  

2. die anteilmäßige Verpflichtung der Wohnungseigentümer zur Lasten- und Kostentra-
gung;  

3. die Beitragsleistung der Wohnungseigentümer zu der in § 21 Abs. 5 Nr. 4 vorgesehe-
nen Instandhaltungsrückstellung. 

(2) Die Wohnungseigentümer sind verpflichtet, nach Abruf durch den Verwalter dem be-
schlossenen Wirtschaftsplan entsprechende Vorschüsse zu leisten. 
(3) Der Verwalter hat nach Ablauf des Kalenderjahres eine Abrechnung aufzustellen. 
(4) Die Wohnungseigentümer können durch Mehrheitsbeschluß jederzeit von dem Verwalter 
Rechnungslegung verlangen. 
(5) Über den Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Rechnungslegung des Verwalters be-
schließen die Wohnungseigentümer durch Stimmenmehrheit. 
 
§ 29 Verwaltungsbeirat 
(1) Die Wohnungseigentümer können durch Stimmenmehrheit die Bestellung eines Verwal-
tungsbeirats beschließen. Der Verwaltungsbeirat besteht aus einem Wohnungseigentümer als 
Vorsitzenden und zwei weiteren Wohnungseigentümern als Beisitzern. 
(2) Der Verwaltungsbeirat unterstützt den Verwalter bei der Durchführung seiner Aufgaben. 
(3) Der Wirtschaftsplan, die Abrechnung über den Wirtschaftsplan, Rechnungslegungen und 
Kostenanschläge sollen, bevor über sie die Wohnungseigentümerversammlung beschließt, 
vom Verwaltungsbeirat geprüft und mit dessen Stellungnahme versehen werden. 
(4) Der Verwaltungsbeirat wird von dem Vorsitzenden nach Bedarf einber ufen. 
 

 
Auszug aus Beck-Texte im dtv  

Stand 55. Auflage 2004 


